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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz, 
das Markenschutzgesetz und das Patentver
träge-Einführungsgesetz geändert werden (Pa

tent- und Markengebühren-Novelle 1992) 

, Der Nationalrat hat beschlossen : 

Artikel I 

Das Patentgesetz 1 970, BGBI. Nr. 259, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 653/ 
1 987, wird wie folgt geändert: 

1 :  § 2 1  lautet : 

,,§ 21. (1 ) Wer als Vertreter vor dem Patentamt 
oder vor, dem, Obersten Patent- und Markensenat 
einschreitet, muß seinen Wohrisitz im Inland haben; 
für Rechtsanwälte und Patentanwälte gelten aller
dings die berufsrechtlichen Vorschriften. Der 
Vertreter hat seine· Bevollmächtigung durch eine 
schriftliche Vollmacht darzutun, die in Urschrift 
oder in ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift 
vorzulegen ist. Für jede Patentanmeldung ist eine 
gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das gleiche gilt, 
wynn ein Vertreter bezüglich eines bereits erteilten 
Patentes bevollmächtigt wird. Sind mehrere Perso
nen bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein 
zur Vertretung befugt. 

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt 
ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 
Eine Bevollmächtigung zur Übertragung. eines 
Patentes ist jedoch in jedem Fall durch eine 
schriftliche Vallmacht darzutun, die ordnungsge
mäß beglaubigt sein muß. 

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein 
oder, im Faii des Abs. 2, ohne sich auf die ihm 
erteilte BevolImächtigung zu berufen, so ist die von 
ihm vorgenommene Verfahrenshandlung riur unter 
der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm 
gesetzten angemessenen Fristeine ordnungsgemäße 
VolImacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung beruft. 

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch 
Niederlassung, hat, kann Rechte aus diesem 
Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem 
Obersten Patent- und Markensenat nur geltend 
machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten 
Parteienvertreter vertreten ist. 

(5) Der Ort, an dem der Vertrete� seinen 
inländischen Wohnsitz hat, und in Ermangelung 
eines Vertreters mit inländischem Wohnsitz der Ort, 
an dem das -Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das 
Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz 
des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers. 

(6) Die einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt 
zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte Bevoll
mächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle 
Rechte aus di(Jsem Bundesgesetz vor dem Patentamt 
und vor dem Obersten Patent- und Markensenat 
geltend zu machen, insbesondere Patente anzumel
den, Anmeldungen einzuschränken oder zurückzu
ziehen, Einsprüche zu erheben,· auf Patente zu 
verzichten, vonder Nichtigkeitsabteilung zu behan
delnde Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen 
und zurückzuziehen,' ferner Vergleiche zu schlie
ßen, Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebüh
ren und die vom Gegner zu erstattenden Verfah
rens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie 
einen StelIvertreter zu beste lIen. 

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf 
ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung 
in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. 
Sie wird jedoch weder durch den Tod des 
Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in 
seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(8) Soll ein Vertreter, der nicht' Rechts�nwalt 
oder Patentanwalt ist, auch ermächtigt sein, auf ein 
erteiltes Patent ganz oder zum Teil zu verzichten, so 
muß er hiezu ausdrücklich bevollmächtigt sein." 

2. § 60 Abs. 4 und 5 lautet: 

,,(4) Zur Durchführung der dem Patentamt 
obliegenden Aufgaben sind außerdem durch den 
Präsidenten die erforderlichen Verwaltungsstellen 
einzurichten: 
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2 491 der Beilagen 

(5) Der Präsident kann Verwaltungsstellen einer 
Verwaltungsstellendirektion unterstellen." 

3. § 64 Abs. 3 und 4 lautet: 

,,(3) Alle Erledigungen des Patentamtes haben 
unter der Bezeichnung "Österreichisches Patent
amt" mit der Beifügung der jeweiligen Abteilung 
oder Verwaltungs stelle, der Bibliothek oder der 
Buchhaltung, in Präsidialangelegenheiten mit der 
Bezeichnung "Der Präsident" zu ergehen. Die 
schriftlichen Ausfertigungen sind mit dem Datum 
zu versehen: und zu unterschreiben. Kollegialbe
schlüsse sind vom Vorsitzenden zu unterschreiben: 
An die Stelle der Unterschrift kann die Beglaubi
gung der Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit 
der Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes 
übereinstimmi und daß die Urschrift die Unter
schrift aufweist. Das Nähere wird durch Verord
nung geregelt. 

(4) Schriftliche Ausfertigungen, die automations
unterstützt erstellt werden, müssen weder unter
schrieben noch beglaubigt werden." 

4. § 68 lautet: 

,,§ 6'8. Der Geschäftsgang in den Abteilungen, der 
Bibliothek,der Buchhaltung und den Verwaltungs-

. stellen ist unter Bedachtnahme auf einen,geordneten 
und raschen Ablauf und unter Berücksichtigung der 
dem Patentamt obliegenden Aufgaben durch 
Verordnung des Präsidenten des Patentamtes näher 
zu regeln. Dabei ist auch zu bestimmen, wie 
Eingaben unmittelbar beim Patentamt eingebracht 
werden können und wann sie als beim Patentamt 
eingelangt gelten. Auf eine auf Tag, Stunde und 
Minute genaue Kennzeichnung der Zeit des 
Einlangens der Eingabe ist Bedacht zu nehmen." 

5. '§ 78 Abs. i lautet : 

soweit sie sich nicht ausschließlich an die Abteilun
. gen, die Bibliothek, die Buchhaltung und die 

. Verwaltungsstellen des Patentamtes richten, zu 
verlautbaren sind. Diese Verordnungen treten, 
wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ' 
am Tage nach der Ausgabe des Patentblattes, das 
die Verlautbarung enthält, in Kraft. 

(2) Die Einrichtung und die Herausgabe dieses 
Blattes wird vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Verordnungsweg geregelt." 

7. § 89 Abs. 1 lautet : 
,,§ 89. ( 1 )  Die Anmeldung muß enthalten: 
1. den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort 

des AnmeIders sowie gegebenenfalls seines 
Vertreters ; 

2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes ; 
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu 

patentierenden Erfindung (Titel); 
4. eine Beschreibung der Erfindung; 
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 91  

Abs. 1 ) ;  . 

6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen 
Zeichnungen; 

7. eine Zusammenfassung (§ 91 Abs. 2)." 

8. § 90 lautet: ' 
,,§ 90. Falls der AnmeIder seine Anmeldung durch 

einen Vertreter überreicht, muß dessen Vollmacht 
beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt oder 
Patentanwalt als Vertreter ein, muß er sich, wenn er 
von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Gebrauch. 
macht, ausdrücklich auf die ihm erteilte Bevoll
mächtigung berufen." 

9. � 94 Abs. 2 lautet: 

,,§ 78. ( 1 )  Wer auf dem Gebiet des Erfindungs
schutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung . in solchen Angelegenheiten' 
befugt zu sein, gewerbsmäßig 

,,(2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller. 
beanspruchten Prioritäten der Anmeldung entspre
chenden Vi'e1fachen ihres Ausmaßes . zu zahlen. 
Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hiefür 
gesetzten Frist ordnungsgemäß nachgewiesen 
(§ 169), so bestimmt sich die Priorität der 
Anmeldung nach dem Tag ihres Einlangens beim 

1 .  für den Gebrauch vor inländischen oder 
ausländischen Behörden Schriftstücke oder 
Zeichnungen verfaßt,. 

2. Auskünfte erteilt, 
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt 

oder 
4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähnten 

.. Tätigkeiten anbietet, . 
macht. sich der Winkelschreiberei schuldig und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 60 000 S zu bestrafen." 

6. § 79 lautet : 

,,§ 79. (1) Vom Patentamt ist ein periodisch 
erscheinendes amtliches Patentblatt herauszugeben, 
in welchem die in diesem Bundesgesetz vorgesehe-: 
nen Kundmachungen' sowie die vom Präsidenten 
des Patentamtes zu erlassenden Verordnungen, 

Patentamt (§ 93), und der eingezahlte Teilbetrag ist, 
soweit er die einfache Anmeldegebühr übersteigt, 
zurückzuzahlen. " 

10. § 99 Abs. 5 lautet : 
,,(5) Wird innerhalb der Frist weder eine 

Äußerung auf den Vorbescheid (Abs. 2 und 3) noch 
ein Antrag auf Verlängerung der Frist überreicht, so 
gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Diese 
Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn binnen vier 
Monaten nach Ablauf der Frist (Abs. 2 und 3) die 
Äußerung auf den Vorbescheid nachgeholt, eine 
Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 1 66 
Abs. 1 )  gezahlt und die Zahlung dieser Gebühr 
ordnungsgemäß nachgewiesen wird (§ 1 69). Ist die 
rechtzeitige Zahlung nicht ordnungsgemäß nachge
wiesen worden, so ist dem Anmelder hiefür eine 
einmonatige, nicht erstreckbare Frist zu setzen." 

491 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 23

www.parlament.gv.at



491 der Beilagen ·3 

1 1 .  § 166 Abs. 3 und 4 lautet: 
,,(3) Die Jahresgebühr beträgt 

für das erste Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 S, 
zuzüglich 350 S für die sechste und für 
jede folgende Seite der zur Auslegung 
gelangenden Beschreibung und Patent-
anspruche sowie 350 S für das dritte und 
jedes folgende Blatt der angeschlossenen 
2eichnungen, 
für das zweite Jahr . . . .  -. . . . . . . . . . . . .  _ 900 S, 
für das dritte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 S, 
für das vierte Jahr . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . 1 300 S, 
für das fünfte Jahr . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . 1 400 S, 
für das sechste Jahr . . . . . . . . . . .  : . . . . . . 1 900 S, 
für das siebente Jahr . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2 400 S, 
für das achte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 400 S, 
für das neunte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 200 S, 
für das zehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 00 S, 
für das elfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 400 S, 
für das zwölfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . .  7200 S, 
für das dreizehnte Jahr . . . .  . . . . . . . . . . .  8 000 S, 
für das vier�ehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  700 S, . 
für das fünfzehnte Jahr . . . . . .  ',' . . . . .  . .  14  700 S, 
für das sechz!,:hnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  000 S, 
für das siebzehnte Jahr . . . . . .  '.' . . . . . . .  20 000 S, 
für das achtzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . .  24 000 S .  

(4) Für 2usatzpatente, die nicht zu selbständigen 
Patenten erklärt werden (§ 28) ; ist die Jahresgebühr 
für die gesamte Geltungsdauer zu zahlenj sie 
beträgt 4 500 S zuzüglich 350 S für die sechste und 
jede folgende Seite der zur Auslegung gelangenden 
Beschreibung und Patentansprüche sowie 350 S für 
das dritte und für jedes folgende Blatt der 
angeschlossenen 2eichnungen. "  

1 2. § 1 67 entfällt. 
13. § 168  lautet: 
,,§ 168. ( 1 )  Die Gebühren betragen für: 
1 .  den Einspruch (§ 1 02) . . . . . . . .  , . .  
2 . die Beschwerde (§ 70) im Verfah

ren 
ohne Gegenpartei . . . . . . . . . . . . .  . 
mit Gegenpartei . . . . . . . . .. . . . . .  . 

3. jeden vor der Nichtigkeitsabteilung 
zu verhandelnden Antrag : . . . . . .  . 

4. die Berufung (§ 138) . . . . . . . . . . .  . 
5. a) den Antrag auf Eintragung des 

Vorbenützerrechtes . (§ 23 
Abs. 4), auf Übertragung unter 
Lebenden (§ 33 Abs. 2 und 3), 
auf Eintragung einer Lizenz 
oder einer Lizenzübertragung 
(§§ 35 bis 37) oder auf eine der 
sonst im § 43 vorgesehenen 
Eintragungen in das Patentregi-
ster . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

b) den Antrag auf Eintragung einer 
Streitanmerkung (§ 45) . . . . . .  . 

c) den Antrag auf Verlängerung 
der Frist für die Äuß�rung auf 
den Vorbescheid (§ 99 Abs. 4) . .  

800 Sj 

900 Sj 
2 600 Sj 

2 900 Sj 
4 400 Sj 

800 Sj 

330 Sj 

1 70 Sj 

d) den Antrag, die Bekanntma" 
chung einer Patentanmeldung 
mehr als drei Monate auszuset
zen-(§ 1 0 1  Abs. 4), für je ange
fangene drei Monate des die 
ersten drei Monate übersteigen-
den Zeitraumes . . .  . . . . . . . . . . . 800 Sj 

6. a) den Antrag auf Durchführung 
einer Recherche gemäß § 57 a 
2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 Sj 

b) den Antrag auf Erstattung eines 
Gutachtens gemäß § 57 a 2 2, 
weilll der Stand der Technik 
vom Antragsteller bekanntgege- . 
ben wird . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 200 Sj 

c) den Antrag auf Erstattung eines 
Gutachtens gemäß § 57 a 2 2, 
wenn der Stand der Technik 
vom Patentamt zu recherchieren 
ist . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  3 300 S. 

(2) Von diesen Gebühren.sind die unter Abs. 1 
2 2 bis 5 festgesetzten für jede Anmeldung und für 
jedes Patent zu zahlen, die Gegenstand· der 
Beschwerde,_der Berufung oder des Antrages sind. 

(3) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1 2 2) ist 
zurückzuerstatten, wenn die Beschwerde im -:ne-. sentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne 
Gegenpartei durchgeführt worden ist. Von den i.m 
Abs .  1 unter 2 3 und· 4 festgesetzten Gebühren 1st 
die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der 
Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnde Antrag oder 
die Berufung zurückgewiesen oder das Verfahren 
eingestellt wird, ohne daß es zur mündlichen 
Verhandlung gekommen ist. Von den im Abs. 1 
unter 2 5 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte 
zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der 
Beschlußfassung zurückgezogen wird. Wenn im 
Falle des Abs. 1 2 5. lit. d die Aussetzung nicht für 
die volle beantragte Dauer bewilligt wird und auf 
die bewilligte Dauer eine niedrigere Gebühr als der 
eingezahlte Betrag entfällt, ist der Mehrbetrag 
zurückzuerstatten.Von der Gebühr gemäß Abs. 1 
2 6 lit. a und b sind 1 600 S, von der Gebühr ge!lläß 
Abs. 1 2 6 lit. c 2 700 S zurückzuzahlen, wenn der 
Antrag zurückgewiesen oder vor der 2ustellung des 
Gutachtens zurückgezogen worden ist. 

(4) Durch Verordnung können besondere Ge
bühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentli
chungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie 
für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der 
Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 
330 S nicht ubersteigen darf, ist der für die amtliche 
Tätigkeit erforderliche Arbeits- und SachaufWand 
zu berücksichtigen. Soweit .die Höhe der Gebühren 
von der 2ahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist 
§ 1 66 Abs. 1 0  anzuwenden. 

(5) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und 
Anträge, deren· Bewilligung eine· amtliche Veröf-
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fentlichung auf Grund dieses. Bundesgesetzes zur 
Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf 
entfallenden Gebühren nicht rechtzeitig gezahlt 
werden. " 

1 4. § 169 lautet: 
,,§ 169. Die Art der Einzahlung der im 

Wirkungsbereich des Patentamtes zu zahlenden 
Gebuhren sowie des Zahlungsnachweises ist mit 
Verordnung festzulegen, in der insbesondere zu 
bestirrirrien ist, wann eine Zahlung als rechtzeitig 
gilt. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist 
einerseits auf die den Einzahlern anstelle der 
Barzahlung zur Verfügung stehenden Zahlungsfor
men und anderseits auf eine einfache und 
kostensparende Kontrollmöglichkeit durch das 
Patentamt Bedacht zu nehmen. " 

1 5. § 1 7 1  Abs. 2 lautet: 
,,(2) Der Präsident des Patentamtes hat die im 

§ 168 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 5 lit. c 
. 

und d 
vorgesehenen Gebühren zu erlassen, wenn der 
Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist und 
der Antrag oder das Rechtsmittel, für die die 
Gebühr zu zahlen wäre, nicht offenbar ml\twillig 
oder aussichtlos erscheint. " 

. 

1 6. § 1 72 wird folgender § 1 72 a samt Überschrift 
angefügt: 

"Änderung des Gebührenausmaßes 

§ 172  a. ( 1 )  Werden die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über das Ausmaß von Gebühren 
geändert, so sind die neuen Bestimmungen unbe-. 
schadet der Abs. 2 und 3· auf alle Zahlungen 
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmungen geleistet werden, oder vor dem 
Inkrafttreten dieser Bestimmungen geleistet werden, 
aber für Anträge bestimmt sind, die nach dem 
Inkrafttreten dieser Bestimmuqgen überreicht wer
den. 

(2) Die erste Jahresgebühr und die Jahresgebühr 
für Zusatzpatente sind in der Höhe zu zahlen, die in 
den jeweiligen Beschlüssen gemäß § 1 0 1  Abs. 1 
angegeben ist. 

(3) Gestundete Gebühren sind in dem Allsmaß zu 
zahlen, das zur Zeit der Stundungs bewilligung in 
Geltung stand. " 

. 

1 7. Die Überschrift des VI. Abschnittes sowie 
dieser lauten: 

"VI. VOLLZIEHUNG UND INKRAFTTRETEN 

§ 1 73. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1 .  hinsichtlich § 51 die Bundesregierung, 
2. hinsichtlich §§ 1 8, 29 Abs. 4, soweit er die 

Entscheidung über die Entschädigungsklage 
betrifft, §§ 42,49 Abs. 4, §§ 1 47 bis 1 56, 1 58 bis 
1 62, 164 und 165 der Bundesminister für 
Justiz, 

3. hinsichtlich § 24 Abs. 2 der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
und dem Bundesminister für Landesverteidi
gung, 

4. hinsichtlich § 74 Abs. 2 und 3, soweit er die 
Bestellung der Richter betrifft, sowie hinsicht
lich § 1 26 der Bundesminister für wirtschaftli� 
che Angelegenheiten und der Bundesminister 
für Justiz, 

5. hinsichtlich §§ 56 und 1 70 der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten und der 
Bundesminister für Finanzen, 

. 

6. hinsichtlich § 168 Abs. 4 der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

7. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für auswär
tige Angelegenheiten, 

8. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. der Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

§ 174. ( 1 )  Die §§ 2 1 ,  60 Abs. 4 und 5, § 64 Abs. 3 
und 4, §§ 68, 78 Abs. 1 ,  §§ 79, 89 Abs. 1 ,  §§ 90, 94 
Abs. 2,§ 99 Abs. 5, § 166 Abs. 3 und 4, §§ 168, 169, 
1 7 1  Abs. 2, die Überschrift des § 172 a, § 1 72 a, die 
Überschrift des VI. Abschnittes sowie § 1 73 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1992 
tretenrriit Beginn des vierten auf die Kundmachung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1992 folgen
den Monats in Kraft. 

(2) § 167 tritt mit Ende des dritten auf die 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1992 folgenden Monats außer Kraft. " 

Artikel 11 

Das Markenschutzgesetz 1 970, BGBI. Nr. 260, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 653/ 1987, wird wie folgt geändert: 

1 .  § 18 Abs. 1 ,  2 und 4 lautet: 

. . ,,§ 18 .  ( 1 )  Für die Anmeldung einer Marke sind 
eine Anmeldegebühr von 950 S und eine Klassenge
bühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, 
sofern das Verzeichnis der Waren und Dienstlei
stungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; für jede 
weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S. 

(2) Vor dei: Registrierung einer Marke sind nach 
Aufforderung eine Schutzdauergebühr von 2 000 S 
und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentli
chung (§ 1 7  Abs. 4) zu zahlen� Die Höhe des 
Druckkostenbeitrages hat sich nach dem Umfang 
der Veroffentlichung zu richten und ist durch 
Verordnung festzusetz.en (§ 70 Abs. 1 ) . " 
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,,( 4) Für den Antrag auf internationale Registrie
rung einer Marke nach dem Madrider Abkommen 
über die internationale Registrierung von Marken, 
BGBI. NI. 400/ 1973, in der jeweils geltenden 
Fassung ist neben der an das Internationale Büro zu 
zahlenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 1 200 S 
zu zahlen. " 

2. § 40 Abs. 1 lautet: 

,,§ 40. (1) Für die Beschwerde ist eine Gebühr von 
900 S für jede angemeldete oder registrierte Marke, 
deretwegen Beschwerde erhoben wird, zu zahlen. 
Für jeden vor der Nichtigkeits abteilung zu verhan
delnden Antrag (§ 37) ist eine Gebühr von 2 900 S, 
für die Berufung (§ 39) eine Gebühr von 4 400 S für 
jede Marke, auf die sich der Antrag (die Berufung) 
bezieht, zu zahlen. " 

3. § 42 lautet: 

,,§ 42. ( 1 )  Im übrigen sind, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die 
§§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 1 1 2 bis 1 26, 
1 27 Abs. 1 , 2, 4  und 5, § 128 erster Satz, §§ 1 29 bis 
133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 1 45, 169 sowie 1 72 a 
Abs. 1 des Patentgesetzes 1 970, BGBI. Nr. 259, in 
der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwen
den; die im § 132 Abs. 1 lit. b des Patentgesetzes 
1 970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der 
Anmeldegebühr (§ 1 8  Abs. 1 ) .  

(2) Die im § 1 7  Abs. 4 ,  im § 28 Abs. 6 und im § 29 
Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen 
im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilli
gung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen 
Markenanzeiger zu verlautbaren, wenn dadurch das 
Markenrecht wiederhergestellt wird. 

(3) Bringt der auf Löschung belangte Markenin
haber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine 
Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung 
die begehrte Löschung der Marke oder Einschrän
kung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis
ses ohne weiteres Verfahren zu verfügen. " 

4. § 6 1  lautet: 

,,§ 6 1 .  ( 1 )  Wer als Vertreter vor dem Patentamt 
oder vor dem Obersten Patent- und Markensenat 
einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Inland haben; 
für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare 
gelten allerdings die berufsrechtlichen Vorschriften. 
Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch 
eine schriftliche Vollmacht darzutun, die' in 
Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter 
Abschrift vorzulegen ist. Sind mehrere Personen 
bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur 
Vertretung befugt. 

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder 
Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm 
erteilte' 'Bevollmächtigung deren urkundlichen 
Nachweis. 

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein 
oder, im Fall des Abs. 2, ohne sich auf die ihm 
erteilte Bevollmächtigung Zu berufen, so ist die von 
ihm vorgenommene Verfahrenshandlung nur. unter 
der Bedingung wirksam, daß er innerhalb der ihm 
gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße 
Vollmacht vorlegt oder sich auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung beruft. 

(4 ) Wer im Inland weder Wohnsitz noch 
Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem 
Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend 
machen, wenn er einen Vertreter hat, der die 
Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Vor der Beschwer-
deabteilung 'und vor der Nichtigkeitsabteilung des 
Patentamtes sowie vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat kann er diese Rechte nur geltend 
machen, wenn er durch einen Rechtsanwalt, 

. Patentanwalt oder Notar vertreten ist. 
(5) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder 

Notar zur Vertretung vor dem Patentamt erteilte 
Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, 
alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem 
Patentamt und vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat geltend zu machen, insbesondere 
Marken anzumelden, Anmeldungen zurückzuzie
hen; auf Markenrechte zu verzichten, von der 
Nichtigkeitsabteilung . zu behandelnde Anträge 
sowie Rechtsmittel einzubringen und zurückzuzie
hen, ferner Vergleiche zu schließen, Zustellungen 
aller Art sowie amtliche Gebühren und die vom 
Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertre
tungskosten anzunehmen sowie einen Stellvertreter 
zu bestellen. 

(6) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 5 kann auf 
ein bestimmtes Schutzrecht und auf die Vertretung 
in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. 
Sie wird jedoch weder durch den Tod des 
Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in 
seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(7) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, 
Patentantwalt oder Notar ist, auch ermächtigt sein, 
auf eine Marke ganz oder zum Teil zu verzichten, 
so muß er hiezu ausdrücklich bevollmächtigt sein. " 

5. § 69 Abs. 1 lautet: 
,,§ 69. ( 1 )  Wer auf dem Gebiet des Marken

schutzes, ohne im Inland zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung in solchen. Angelegenheiten 
befugt zu sein, gewerbsmäßig 

1 .  für das Verfahren vor inländischen oder 
ausländischen Behörden schriftliche Anbrin
gen oder Urkunden verfaßt, 

2. Auskünfte erteilt, 
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt 

oder 
4. sich zu einer der unter' Z 1 bis 3 erwähnten 

Tätigkeiten anbietet; . 
macht sich der Winkelschreiberei schuldig und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen. "  

2 
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6 49 1 der Beilagen 

6. § 70 lautet: 
,,§ 70. ( 1 )  Durch Verordnung können Druckko

stenbeiträge sowie besondere Gebühren für amtliche 
Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen 
und, Beglaubigungen sowie für Registerauszüge 
festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen 

, Gebührensatzes, der 1 200 S nicht übersteigen darf, 
ist der für, die amtliche Tätigkeit erforderliche, 
Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. 
Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der 
Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 Abs. 1 0  des 
Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 261 ,  in der jeweils 
geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 

(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und 
Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröf
fentlichung auf Grund einer das Markenrecht 
regelnden Vorschrift zur Folge hat, sind zurückzu
weisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren 
oder Druckkostenbeiträge nicht gezahlt werden. "  

7. Die Überschrift des IX. Abschnittes lautet: 

"IX. ABSCHNITT 

Vollziehung und Inkrafttreten'� 
8. § 71 ist folgender § 72 anzufügen: 
,,§ 72. § 1 8 Abs. 1 , 2 und 4, § 40 Abs, 1 ,  §§ 42, 6 1 ,  

69 Abs. 1 ,  § 70 sowie die Überschrift des IX. Ab
schnittes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1992 treten mit Beginn des vierten auf 
die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1992 folgenden Monats in Kraft. " 

Artikel III 

Das Patentverträge-Einführungsgesetz, BG BI. 
Nr. 52/1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 234/ 1984 wird wie folgt geändert: 

1 .  § 5 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Wird die Frist (Abs. 1 und 2) zur Einreichung 

der erforderlichen Übersetzung und zur Zahlung 
der Veröffentlichungs gebühr nicht eingehalten, 
werden innerhalb der hiefür einzuräumenden Frist 
die vollständige Zahlung einer nur teilweise 
entrichteten Veröffentlichung-sgebühr nicht nachge
holt, die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr 
nicht ordnungsgemäß nachgewiesen (§ 1 69 PatG) 
oder sonstige Formalmängel nicht behoben, so 
gelten die Wirkungen des europäischen Patentes als , 
von Anfang an nicht eingetreten. " 

2. § 13  Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Antrag auf Erstellung des Recherchen
berichtes unterliegt einer Gebühr im Ausmaß der 
Anmeldegebühr (§ 1 66 Abs. 1 PatG). Die Zahlung 
der Gebühr ist ordnungsgemäß nachzuweisen(§ 169 
PatG). " 

3. § 15  Abs. 2 lautet: 
,,(2) Für' jede Anmeldung gemäß Abs. 1 ist 

spätestens am Tag ihrer Einreichung eine Übermitt
lungsgebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 166 
Abs. 1 PatG) zu zahlen. Die Zahlung der Gebühr ist 
ordnungsgerriäß nachzuweisen (§ 1 69 PatG). " 

4. § 1 6  Abs. 4 lautet: 
,,( 4) Ist die rechtzeitige Zahlung von Gebühren 

gemäß Abs. 2 und 3 nicht ordnungsgemäß nachge
wiesen worden (§ 169 PatG), so ist eine Nachfrist 
von' zwei Monaten zu setzen. "  

5. § 19 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Die Zahlung von Gebühren gemäß den 

Abs. 1 bis 5 gilt erst als erfolgt, wenn sie 
ordnungsgemäß nachgewiesen wurde (§ 1 69 
PatG). " 

6. § 22 lautet: 

,,§ 22. ( 1 ) Für jede in dies,em Bundesgesetz 
vorgesehene Veröffentlichung einer Übersetzung 
oder ihrer Berichtigung ist eine Veröffentlichungs
gebühr zu zahlen. 

(2) Die Veröffentlichungsgebühr beträgt 1 600 S 
zuzüglich 350 S für die sechste und für jede 
folgende Seite der eingereichten Übersetzung oder 
ihrer Berichtigung sowie 350 S für das dritte und für 
jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnun
gen. § 166 Abs; 10 PatG ist anzuwenden. 

(3) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr gilt 
erst als erfolgt, wenn sie ordnungsgemäß nachge
wiesen wurde (§ 1 69 PatG) . "  

7. § 25 erhält die Bezeichnung § 25 Abs. 1 .  

8. § 25 wird folgender Abs. 2 angefügt : 

. ,,(2) § 5 Abs. 3, § 13 Abs. 3, § 15 Abs. 2, § 16  
Abs. 4, § 19 Abs. 6 ,  §§  22  sowie 25 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. XXXI 1992 
treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung 
des Bundesge-setzes BGBI.Nr. XXXI1992 folgen
den Mo�ats in Kraft. " 
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VORBLATT 

Problem: 

f..usgleich der Inflationsraten von 1988 bis 1 991 (ca. 1 2%) durch Erhöhung der Gebühren im Patent
und Markenbereich. 

Anpassung der Bestimmungen betreffend Vertretung vor dem Patentamt in Patent- und 
Markenangelegenheiten an die zeitgemäßen, bereits bewährten Bestimmungen des Musterschutzgesetzes 
1 990. 

Anpassung der Geldstrafenhöhe bei Winkelschreibe�ei an die Winkelschreibereiverordnung und die 
Rechtsanwaltsordnung. 

Problemlösung : 

Im Patentbereich werden die Gebühren zwischen 5% und 20% erhöht. Aus Gründen der 
Innovationsförderung bleiben jedoch die Anmeldegebühr und die für die ersten drei Jahre der Patentdauer 
zu zahlenden Jahresgebühren unverändert. Aus verfahrensökonomischen Gründen ist der Entfall der 
Abänderungsgebühr vorgesehen. 

Im Markenbereich werden die 'Gebühren zwischen 1 0% und 20% erhöht. 

Verzicht auf den schriftlichen Nachweis der Bevollmächfigung bei Einschreiten berufsmäßiger 
Parteienvertreter, wobei auf eine EWR-konforme Formulierung Wert gelegt wurde. 

Anhebung der Geldstrafe bei Winkelschreiherei sowohl im Pat�nt- als auch im Markenrecht auf bis zu 
60 000 S. 

Alternativen: 

Keine. 

EG-Konformität: 

Die V ertret�rregelung wurde EWR -konform abgefaßt. Bestrebungen der EG zur Vereinheitlichung 
der übrigen Regehingsgegenstände des vorliegenden Entwurfs sind nicht bekanntgeworden. 

Kosten: 

D�rch die Vollziehung dieses Gesetzes entstehen dem Bund keine zusätzlichen Kosten. Die 
vorgesehenen Erhöhungen lassen hingegen Mehreinna,hmen des Patentamtes im Bereich der Patent- und 
Markengebühren von ca. 30 Millionen Schilling erwarten. 
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8 491 der Beilagen 

Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses 
Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG. 

Die derzeitigen Patent� und Markengebühren 
sind seit 1 .  Jänner 1988 in Geltung (Patent- und 
Markengebühren-Novelle 1987, BGBI. Nr. 653/ 
1 987) . Seitdem ist eine Indexsteigerung von ca. 1 2% 
eingetreten. Um der Lohn- und Preisentwicklung 
Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf eine 
Gebührenerhöhung vor, die auf dem Patent- und 
Markensektor voraussichtlich zu Mehreinnahmen 
von ca. 1 2% führen werden. Da im Patentbereich die 
Anmeldegebühr und die für die ersten drei Jahre der 
Patentdauer zu zahlenden Jahresgebühren unverän
dert gelassen wurden, um durch vergleichsweise 
niedrige Gebühren die innovative Tätigkeit insbe
sondere der Klein- und Mittelbetriebe zu fördern, 
und. die Abänderungsgebühr überhaupt gestrichen 
wurde, mußten andere Gebühren dieses Bereiches 
bis zu 20% erhöht werden, um die angestrebten 
Mehreinnahmen zu erreichen. Weiters wurde· der 
Sockelbetrag der Veröffentlichungsgebühr für 
Übersetzungen europäischer Patentschriften er
höht. Im Bereich des Markenschutzgesetzes wurden 
die Gebühren zwischen 1 0% und 20% erhöht. 

Des weiteren wurden im gegenständlichen 
Entwurf die Vertreterregelungen im Patent- und 

. Markenbereich an die diesbezüglichen Bestimmun
gen des Musterschutzgesetzes, der ZPÖ sowie der 
Rechtsanwaltsordnung an ge paßt und EWR-kon
form formuliert. 

B. Besonderer Teil 

Zu Art. I (Patentgesetz) 

Zu Z 1 :  

In Anpassung an § 32 des Musterschutzgesetzes 
1 990, BGBI. Nr. 497, unter Berücksichtigung des 
§ 30 Abs. 2 ZPO in der Fassung der Zivilverfahrens
Novelle 1983, BGBI. Nr. 135/ 1983, und § 8 Abs. 1 
der Rechtsanwaltsordnung in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 474/1990 wurde auf den 
schriftlichen Nachweis der Bevollmächtigung für 
den Fall verzichtet, daß ein Rechtsanwalt oder 

Patentanwalt- einschreitet. Demgemäß mußte der 
§ 2 1  PatG neu formuliert werden, wobei Anpassun
gen redaktioneller Art vorgenommen und auf eine 
EWR-konforme Formulierung Wert gelegt wurde. 
So bewirkt der in § 2 1  Abs. 1 der Novelle enthaltene 
Hinweis auf die berufsrechtlichen Vorschriften der 
Rechtsanwälte und Patentanwälte, daß auch bei 
Anpassung des Rechtsanwalts- und Patentanwalts
rechtes an den· EWR -Vertrag keine weitere 
Novellierung des Patentgesetzes erforderlich wird. 
Unter Rechtsanwälten und Patentanwälten im Sinne 
dieser Bestimmung sind demnach nur Rechtsan
wälte und Patentanwälte zu verstehen, die auf 
Grund der österreichischen standesrechtlichen 
Vorschriften zur Berufsausübung in Österreich 
berechtigt sind. In Abs. 6 wurde auf Wunsch der 
beteiligten Kreise der gesetzliche Inhalt der 
Vollmacht eines Rechtsanwaltes oder Patentanwal
tes durch Aufnahme des Verzichtes auf ein Patent 
erweitert. Vertreter, die nicht Rechtsanwalt oder 
Patentanwalt sind, müssen gemäß Abs. 8 weiterhin 
ausdrücklich zu einem Verzicht auf ein Patent 
bevollmächtigt sein. 

Zu Z 2, 3, 4 und 6: 
Gemäß Z 2 werden die Hilfsstellen des Patentam

tes in Verwaltungsstellen umbenannt, wodurch die 
in deri Z 3 bis 5 vorgesehenen Änderungen 
erforderlich wurden. Der Vollständigkeit halber 
werden nunmehr auch die Bibliothek und die 
Buchhaltung in diesen Bestimmungen erwähnt. 
Weiters wurde im § 64 Abs. 4 das Wort "Mitteilun
gen" durch das Wort ,,Ausfertigungen" ersetzt, um 
die Möglichkeiten des EDV -Einsatzes zu erweitern. 

Zu Z 5: 
Da sowohl in der Winkelschreibereiverordnung 

in der Fassung des BGBL Nr. 343/ 1989 als auch in 
der Rechtsanwaltsordnung in der Fassung des 
BGBI. Nr. 556/1985 die Geldstrafe für Winkel
schreiberei auf 60 000 S angehoben wurde, wurde 
§ 78  entsprechend angepaßt. 

Zu Z 7: 
In § 89 Abs. 1 Z 1 wurde das Wort "inländischen" 

vor dem Wort "Vertreter" gestrichen. Diesbezüg- -
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49 1 der Beilagen 9 

lieh wird auf das im Hinblick auf den EWR-Vertrag 
in Zider Novelle Gesagte verwiesen. 

Zu Z s: 

Diese Bestimmung wurde dem neuen § 2 1  
angepaßt. 

Zu Z 9 und 10: 

Da der Zahlungsnachweis nicht mehr im §"168 
Abs. 3 und 4 geregelt ist, sondern in einer auf § 1 69 
gestützten Verordnung zu regeln sein wird, mußten 
die diesbezüglichen Verweisungen entsprechend 
adaptiert werden. Ordnungsgemäß im Sinne dieser 
Bestimmungen ist ein Nachweis nur dann, wenn er 
den Vorschriften der auf § 169 gestützten Verord
nung entspricht. Weiters wurde in § 94 Abs. 2 das 
Wort "beanspruchten " vor dem Wort "Prioritäten " 
aufgenommen, um klarzustellen, daß nur die 
ausdrücklich beanspruchten Prioritäten, also nicht 
auch die Priorität des Anmeldetages, für die 
Gebührenbemessung maßgebend sind. In § 99 
Abs. 5 wurden außerdem in Anpassung an den 
Abs. 4 dieses Paragraphen die Worte "Gesuch um 
Verlängerung" durch die Worte "Antrag auf 
Verlängerung" ersetzt. 

Zu Z 1 1 :  

Die Anmeldegebühr und die für die ersten drei 
Jahre der Patentdauer zu zahlenden Jahresgebühren 
wurden nicht erhöht. Durch diese Ausnahme von 
der generellen Gebührenerhöhung soll dem AnmeI
der die Erlangung des Patentschutzes sowie die 
Anfangsverwertung seiner Erfindung erleichtert 
und damit die innovative Tätigkeit insbesondere der 
Klein- und Mittelbetriebe gefördert werden. Die 
vierte bis sechzehnte Jahresgebühr wurden zwischen 
1 0% und 20%, die sechzehnte und sie.bzehnte 
Jahresgebühr um ca. 5% erhöht. Die achtzehnte 
Jahresgebühr bleibt unverändert. Die Jahresgebühr 
für Zusatzpatente wurde um ca. 1 2%. erhöht. 

Zu Z 12:  

Die Abänderungsgebühr wurde ersatzlos gestri
chen, um eine größere Flexibilität im Anmeldever
fahren zu gewährleisten und zeitintensive Auseinan
dersetzungen betreffend die Anwendung dieser 
Bestimmung zu vermeiden. 

Zu Z 13:  

Die Verfahrensgebühren wurden generell um ca. 
1 0% erhöht. Weiters wurden die bisherigen Abs. 3 
und. 4 gestrichen, da der Zahlungsnachweis 
nunmehr gemäß § 1 69 im Verordnungsweg geregelt 

werden wird. Die bisherigen Abs. 5, 6 und 7 erhalten 
die Bezeichnung 3, 4 und 5: Der erste Satz des 
Abs. 5 wurde aus verfahrensökonomischen Grüh
den gestrichen. 

Zu Z 14: 

Die Verordnungsermächtigung wurde dahin 
gehend erweitert, daß nunmehr auch die Art des 
Zahlungs nachweises im Verordnungsweg zu regeln 
sein wird. 

Zu Z 15:  
Da der § 167 entfällt, mußte" die entsprechende 

Verweisung gestrichen werden. 

Zu Z 1 6: 

Die bisher in den jeweiligen Gebühren-Novellen 
enthalten gewesene Bestimmung über den Bedin
gungsbereich von Gebührenerhöhungen wird aus 
legistischen Gründen in das Patentgesetz aufge
nommen. 

Zu Z 17:  

In der V oll�ugsklausel wurde die Änderung der 
Bezeichnung des § 168 Abs. 6 in § 168  Abs. 4 
berücksichtigt und die Bezeichnungen der zuständi
gen Bundesminister auf den neuesten Stand 
gebracht. Außerdem wurde den Legistischen 
Richtlinien betreffend das Inkrafttreten von Novel
len durch den neuen § 1 74 entsprochen. Es mußte 
daher auch die Überschrift dieses Abschnittes 
geändert werden. 

Zu Art. II (Markenschutzgesetz) 

Zu Z 1 und 2 :  

Die Anmeldegebühr wurde um ca. 20%, die 
übrigen Gebühren um ca. 1 0% erhöht. 

Zu Z 3: 

Da der neue § 1 72 a Abs. 1 PatG auch im 
Markenschutzgesetz sinngemäß angewendet wer
den soll, war eine entsprechende Ergänzung des 
§ 42 Abs. 1 erforderlich. Der bisherige Abs. 2 wurde 
gestrichen, da der Zahlungsnachweis nunmehr 
gemäß § 1 69 PatG im Verordnungsweg geregelt 
werden wird. Die bisherigen Abs. 3 und 4 erhalten 
nunmehr die Bezeichnung Abs. 2 und 3. 

Zu Z 4: 
Hier gilt das zu Art. I Z 1 Ausgeführte 

sinngemäß, wobei das zu den Rechtsanwälten und 
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. Patentanwälten Gesagte analog auch für Notare 
gilt. Außerdem wurde jeweils das Won "inländisch" 
vor den Wonen "Rechtsanwalt", ,;Patentanwalt" 
und "Notar" gestrichen. 

Z u Z 5: 

§ 69 Abs. 1 wurde dem § 78 Abs. 1 PatG 
angepaßt. Auf die Erläuterungen zu An. I Z 5 wird 
verwiesen. 

Z u Z 6: 

Der in § 70 Abs. 1 vorgesehene Höchstbetrag 
wurde um ca. 9% erhöht. Außerdem wurde die 
Formulierung dieses Absatzes dein § 168 Abs.4 
PatG in der Entwurfsfassung angepaßt. Bezüglich 
Abs. 2 wird auf die Erläuterungen zu An., I Z 13 
verwiesen. 

Z u  Z 7 und 8: 
Den Legistischen Richtlinien betreffend das 

Inkrafttreten von Novellen wurde durch den neuen 
§ 72 entsprochen. Die Überschrift des IX. Abschnit- ' 
tes mußte demgemäß geänden werden. 

Z u  Art. III (Patentve rträg e-Ein führungsgesetz) 

Z u  Z 1 bis 5: 

Da der Zahlungsnachweis nicht mehr im § 168 
Abs. 3 und 4 PatG geregelt ist, sondern in einer auf 

§ 169' P�tG gestützten Verordnung zu regeln sein 
wird, mußten die diesbezüglichen Verweisungen 
entsprechend adaptien werden. Überdies wurde § 5 
Abs.3 dem Wonlaut des Abs. 1 angepaßt, wobei 
durch die Neuformulierung auch klargestellt wird, 
daß die Veröffentlichungsgebühr innerhalb der in 
Abs. 1 'genannten Frist zu zahlen ist. Wurde 
allerdings irnümlich die Gebühr nicht in voller 
Höhe gezahlt, so. ist eine Frist zur Nachzahlung 
eInzuräumen. 

Z u Z 6: 

Die Gründe, die zur Nichterhöhung der ersten 
Jahresgebühr gefühn haben, gelten nicht für die 
Veröffentlichungs gebühr. Daher wurde die BeStim
mung neu formulien. Um einerseits der Intention, 
die Gebühren der Indexsteigerung anzupassen, zu 
folgen, andererseits den Wünschen, die Gebühr von 
350 S für die einzelnen Seiten nicht zu erhöhen, 
entgegenzukommen, wurde die Grundgebühr auf 
1 600 S erhöht. 

' 

Z u  Z 7 und 8: 

Den Legistischen Richtlinien betreffend das 
Inkrafttreten von Novellen wurde durch Anfügung 
eines Abs. 2 an § 21 entsprochen. 
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Textgegenüberstellung 

G e l t e n d e r  T e x t  E n t wur f 

PATENTGESETZ 

§ 2 1 .  ( 1 )  Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent
und Markensenat einschreitet, muß seinen W olmsitz im Inland haben. Er hat 
seine Bevollmächtigung durch eine' schriftliche Vollmacht darzutun, die in 
Urschrift oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Sind mehrere Personen 
bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zllrVettretung befugt. 

(2) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein, so ist die von ihm 
vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er 
innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht 
vorlegt. 

(3) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus 
diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und .vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten 
Parteienvertreter vertreten ist. 

. 

(4) Der Ort, an dem der Vertreter seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung 
eines Vertreters der Ort, an dem das Patentamt seinen . Sitz hat, gilt für die das 
Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland 
wohnenden Patentinhabers. 

(5) Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Das 
gleiche gilt, wenn ein Vertretet bezüglich," eines bereits erteilten .Patentes 
bevollmächtigt wird. 

(6) Wird ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt zur Vertretung vor dem 
Patentamt bevollmächtigt, so ermächtigt ihn die Vollma,cht kraft Gesetzes, alle 

§ 2 1 .  (1) Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent
und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Inland haben; für 
Rechtsanwälte und Patentanwälte gelten allerdings die berufsrechtlichen 
Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eirre schriftliche 
Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter 
Abschrift vorzulegen ist: .Für jede Patentanmeldung ist eine gesonderte Vollmacht 
vorzulegen. Das gleiche gilt, wenn ein Vertreter bezüglich eines bereits erteilten 
Patentes bevollmächtigt wird. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist auch 
jeder einzelne allein zur Ve�t�etung befugt. 

(2 r Schreitet ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt ein, so ersetzt die Berufung 
auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. Eine 
Bevollmächtigung zur Übertragung eines Patentes ist jedoch in jedem Fall durch 
eine schriftliche Vollmacht darzutun, die ordnungsgemäß beglaubigt 'sein muß. 

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne 
sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die von ihm 
vorgenommene Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er 
innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht 
vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung beruft. 

(4) W er im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus 
diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat nur geltend machen, wenn er durch einen im § 77 angeführten 
Partei�nvertreter vertreten ist. 

(5) Der Ort; an dem der Vertreter seinen inlälldischen Wohnsitz hat, und in 
Ermangelung eines Vertreters nut inländischem Wohnsitz der Ort, an dem das 
Patentamt seinen Sitz hat, gilt für die das Patent betreffenden Angelegenheiten als 
Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers. 

Siehe Abs' . 1 2. und 3. Satz. 

(6) Die einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt zur Vertretung vor dem 
Patentamt erteilte Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte 
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G e l t e n d e r  Te x t  

Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten 
Patent- und Markensenat geltend zu machen, insbesondere ein Patent 
anzumelden, ,die Anmeldung einzuschränken oder zurückzunehmen, Einsprüche 
zu erheben, von der Nichtigkeitsabteilung zu, behandelnde Anträge sowie 
Rechtsmittel einzubringen und zurückzunehmen, ferner Vergleiche zu schließen, 
Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebühren und die vom Gegner zu 
erstattenden Verfahrens- und Vertretungskosten anzunehmen sowie einen 
Stellvertreter zu bestellen. 

(7) Die Vollmacht gemaß Abs. 6 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht und auf 
die ' Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie wird 
jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung 
in seiner Handlungsfähigkeit aufhoben. 

(8) Soll der Vertreter auch ermächtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder 
zum Teil zu verzichten, so muß er hiezu ausdrücklich bevollmächtigt sein. Eine 
Vollmacht zur Übertragting einer Patentanmeldung oder eines Patentes muß 
öffentlich beglaubigt sein. 

§ 60. (4) Zur Durchführung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben sind 
außerdem durch den Präsidenten die erforderlichen Hilfsstellen einzurichten. 

(5) Der Präsident kann HiIfSS!ellen einer Hilfsämterdirektion unterstellen. 

§ 64. (3) Alle Erledigungen des Patentamtes haben unter der Bezeichnung 
"Österreichisches Patentamt " mit der Beifügung der Abteilung oder der 
HiIfsstelle, in Präsidialangelegenheiten mit der Bezeichnung "Der Präsident " zu 
ergehen. Die schriftlichen Ausfertigungen sind mit dem Datum zu versehen und 
zu unterschreiben. Kollegialbeschlüsse sind vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 
An die Stelle der Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die 
Ausfertigung mit der Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes überein
stimmt und daß die Urschrift die Unterschrift aufweist. Das Nähere wird durch 
Verordnung geregelt. 

(4) Mitteilungen, die automat\onsunterstützt erstellt werden, müssen weder 
unterschrieben noch beglaubigt werden. 

§ 68. Der Geschäftsgang in den Abteilungen und in den HilfssteIlen ist unter 
Bedachtnahme auf einen geordneten und raschen Ablauf und unter 

E n t w u r f  

aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat geltend zu machen, insbesondere Patente anzumelden, Anmeldun
gen einzuschränken oder zurückzuziehen, Einsprüche zu erheben, auf Patente zu 
verzichten, von .der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde Anträge sowie 
Rechtsmittel einzubringen und zurückzuziehen, ferner Vergleiche zu schließen, 
Zustellungen' aller Art sowie amtliche. Gebühren und die vom Gegner zu 
erstattenden Verfahrens- und Vertretungs kosten anzunehmen sowie einen 
Stellvertreter zu bestellen. 

(7) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 6 kann auf �in bestimmtes Schutzrecht: 
und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie 
wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine 
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(8) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt oder Patentanwalt ist, auch 
ermächtigt sein, auf ein erteiltes Patent ganz oder z\}m Teil zu verzichten, so muß 
er hiezu ausdrücklich. bevollmächtigt sein. 

§ 60. (4) Zur Durchführung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben sind 
außerdem durch den Präsidenten die erforderlichen Verwaltungs stellen 
einzurichten. 

(5) Der Präsident kann Verwaltungs stellen einer Ve!-"Waltungsstellendirektion 
unterstellen. 

' ' 

§ 64. (3) Alle Erledigungen des Patentamtes haben unter der Bezeichnung 
"Österreichisches Patentamt " mit der Beifügung der jeweiligen Abteilung oder 
Verwaltungsstelle,der Bibliothek oder der Buchhaltung, in Präsidialangelegenhei
ten mit der Bezeichnung "Der Präsident " zu ergehen. Die schriftlichen 
Ausfertigungen sind mit dem Datum zu versehen und zu unterschreiben. 
Kollegialbeschlüsse sind vom Vorsitzenden zu unterschreiben. An die Stelle der 
Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit 
der Erledigung des betreffenden, Geschäftsstückes übereinstimmt und daß die 
Urschrift die Unterschrift aufweist. Das N;ihere wird durch Verordnung geregelt. 
"(4) Schriftliche Ausfertigungen, die automationsunterstützt erstellt werden, 

müssen weder unterschrieben noch beglaubigt werden. 
§ 68. Der Geschäftsgang in den Abteilungen, der Bibliothek, der Buchhaltung 

und den Verwaltungsstellen ist unter Bedachtnahme auf einen geordneten und 
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G elt e n d e r T e x t  

Berücksichtigung der dem Patentamt obliegenden Aufgaben durch Verordnung 
des Präsidenten des Patentamtes riäher zu regeln. Dabei ist auch zu bestimmen, 
wie Eingaben unmittelbar beim Patentamt eingebracht werden können und wann 
sie als beim Patentamt eingelangt gelten. Auf eine auf Tag, Stunde und Minute 
genaue Kennzeichnung der' Zeit des Einlangens der Eingabe ist Bedacht zu 
nehmen. 

§ 78. ( 1 )  Wer auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, ohne im Inland zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, 

,gewerpsmäßig " 
' 

1 .  für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Behörden 
Schriftstücke oder Zeichnungen verfaßt, 

"2. Auskünfte erteilt, 
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder 
4. sic� zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähnten Tätigkeiten anbietet, macht sich 

der Winkelschreiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen. 

§ 79. (1) Vom Patentamt ist ein periodisch erscheinendes amtliches Patentblatt 
herauszugeben, in welchem die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Kundmachungen sowie die vom Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden 

, Verordnungen, soweit sie sich nicht ausschließlich an die Abteilungen und 
Hilfsstellen des Patentamtes richten, zu verlautbaren sind. Diese Verordnungen 
treten, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, am Tage nach der 
Ausgabe des Patentblattes, das die Verlautbarung enthält, in Kraft. 

(2) Die Einrichtung und Herausgabe dieses Blattes wird vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Verordnungsweg geregelt. 

§ 89. (1) Die Anmeldung muß enthalten: ' " , 
1 .  den Namen und den Sitz biw. den Wohnort des AnmeIders sowie 

gegebenenfalls seines inländischen Vertreters; 
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes; 
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der .zu patentierenden Erfindung 

(Titel) ; 
4. eine Beschreibung der Erfindung; 
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 9 1  Abs .  1 ) ;  
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen ; 
7. eine Zusammenfassung (§ 9 1  Abs. 2). 

En t w u r f  

raschen Ablauf und unter Berücksichtigung der dem Patentamt obliegenden 
Aufgaben durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes näher zu regeln. 
Dabei ist auch zu bestimmen, wie Einga,ben unmittelbar beim Patentamt 
eingebracht werden können und wann sie als beim Patentamt eingelangt gelten. 
Auf eine auf Tag, Stunde und Minute genaue Kennzeichnung der Zeit des 
Einlangens der Eingabe ist Bedacht zu nehmen. 

§ 78. (1) Wer auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes, ohne im Inland zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, I 

gewerbsmäßig 
1 .  für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Behörden 

Schriftstücke oder Zeichnungen verfaßt, 
2. Auskünfte erteilt, 

"3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder 
4. sich zu einer,der unter Z 1 bis 3 erwähnten Tätigkeiten anbietet, macht sich 

der Winkelsdireiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen. 

§ 79. ( 1 )  Vom Patentamt ist ein periodisch erscheinendes amtliches Patentblatt 
herauszugeben, in welchem die' in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Kundmachungen sowie die vom Präsidenten des Patentamtes zu erlassenden 
Verordnungen, soweit sie sich nicht ausschließlich an die Abteilungen, die 
Bibliothek, die Buchhaltung und die Verwaltungs stellen des Patentanltes richten, 
zu verlautbaren sind. DIese Verordnungen treten, wenn nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, am Tage nach der Ausgabe des Patentblattes, das die 
Verlautbarung enthält, in Kraft. 

(2) Die Einrichtung und '-die Herausgabe dieses Blattes wird vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Verordnungsweg geregelt. 

§ 89. ( 1 )  Die Anmeldung muß enthalten : 
1 .  den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort des Anmelders sowie 

gegebenenfalls seines Vertreters; 
2. den Antrag auf Erteilung eines Patentes ; 
3. eine kurze, sachgemäße Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung 

(Titel) ; 
4. eine Beschreibung der Erfindung; 
5. einen oder mehrere Patentansprüche (§ 91 Abs. 1 ); 
6. die zum Verständnis der Erfindung nötigen Zeichnungen; 
7. eineZusammenfassung (§ 91 Abs. 2). 
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G e l  t e n  d e r  T e xt 

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, 
muß dessen Vollmacht beigeschlossen sein. 

§ 94. (2) Die Anmeldegebühr ist in dem der , Zahl aller Prioritäten der 
Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu entrichten. Wird die 
volle Zahlung nicht innerhalb der hiefür gesetzten Frist nachgewiesen (§ 168 
Abs. 3), so bestimmt sich die Priorität der Anmelduq.g nach dem Tag ihres 
Einlanges beim Patentamt (§ 93). 

. Soweit der eingezahlte Teilbetrag die einfache Anmeldegebühr übersteigt, ist er 
zurückzu(:rstatten. 

§ 99. (5) Wird innerhalb der Frist weder eine Äußerung auf den Vorbescheid 
(Abs. 2 und 3) noch ein Gesuch um Verlängerung der Frist überreicht, so gilt die 
Anmeldung als zurückgenommen: Diese Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn 
binnen vier Monaten nach Ablauf der Frist (Abs. 2 und 3) die Äußerung auf den 
Vorbescheid nachgeholt, eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr entrichtet 
und der Beleg (§ 168  Abs. 3) über die Entrichtung dieser Gebühr überreicht wird. 
Ist der Beleg über die rechtzeitige Entrichtung der Gebühr nicht überreicht 
worden, so ist dem Anmelder hiefür eine einmonatige, nicht erstreckbare Frist zu 

' /  '. 

setzen. 
§ 166. (3) Die Jahresgebühr beträgt 

für das erste Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  " . .  . 
zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur 

, Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche , sowie 
·35,0 S für das dritte und füi: jedes folgende Blatt der angeschlossenen 
Zeichnun'gen, für das zweite Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das dritte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das vierte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das fünfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das sechste Jahr . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das siebente Jahr . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
für das achte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das neunte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das zehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das elfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  . 

900 S, 

900 S" 
1 000 S, 
1 100 S, 
1 200 S, 
1 600 S, 
2 .000 S, 
2 900 S, 
3 500 S, 
4 300 S, 
5 700 S, 

E n t w u r f  

§ 90. Falls der Anmelder seine Anmeldung durch einen Vertreter überreicht, 
muß dessen Vollmacht beigeschlossen sein. Schreitet ein Rechtsanwalt oder 
Patentanwalt als Vertreter ein, muß er sich, wenn er von der Möglichkeit des § 2 1  
Abs: 2 Gebrauch macht, ausdrücklich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung 
berufen. 

§ 94. (2) Die Anmeldegebühr ist in dem der Zahl aller beanspruchten 
Prioritäten der Anmeldung entsprechenden Vielfachen ihres Ausmaßes zu zahlen. 
Wird die volle Zahlung nicht innerhalb der hiefür gesetzten Frist ordnungsgemäß 
nachgewiesen (§ 169), so bestimmt sich die Priorität der Anmeldung nach dem 
Tag ihres Einlangens beim Patentamt (§ 93), und der eingezahlte Teilbetrag ist, 
soweit er die einfache Anmeldegebühr übersteigt, zurückzuzahlen . 

§ 99. (5) Wird innerhalb der Frist weder eine Äußerung auf den Vorbescheid 
(Abs. 2 und 3) noch ein Antrag auf Verlängerung der Frist überreicht, so gilt die 
Anmeldung als zurückgenommen. Diese Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn 
binnen vier Monaten nach Ablauf der Frist (Abs. 2 und 3) die Äußerung auf den 
Vorbescheid nachgeholt, eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 166 
Abs. 1 )  gezahlt und die Zahlung dieser Gebühr ordnungsgemäß nachgewiesen wird 
(§ 169). Ist die rechtzeitige Zahlung nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden, 
so ist dem AnmeIder hiefür eine einmonatige, nicht erstreckbare: Frist zu setzen. 

, § 1 66. (3) Die Jahresgebühr beträgt 
für das erste Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
zuzüglich 350 S für die sechste 'und für jede folgende Seite der zur 
Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie 

, 350 S ' für das dritte und jedes folgende Blatt der angeschlossenen 
Zeichnungen, für das zweite Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das dritte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das vierte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  . 
für das fünfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  . 
für das sechste Jahr . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  ' . .  . 
für das siebente Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  . 
für das achte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das neunte Jahr . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' , ' . . . . . . . .  . 
für das zehnte Jahr , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
für das elfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  , . .  . 

900 S, 

900 S, 
1 000 S, 
1 300 S, 
1 400 S. 
1 900 S, 
2 400 S, 
3 4,00 S, 
4 200 S, 
5 1 00 S, 
6 400 S, 
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G e l t e n d e r  T e x t  

für das zwölfte Jahr . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für das dreizehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für das vierzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

für das fünfzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für das sechzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für das siebzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

für das achtzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

6 1 00 S, 
7 200 S, 

1 0 500 S, 
13 200 S, 
1 5 000 S, 
1 9 000 S, 
24 000 S.-

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbständigen Patenten erklärt werden 
(§ 28), ist die Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer nur einmal zu 
entrichten; sie beträgt 4 000 S zuzüglich 350 S für die sechste und für jede 
folgende Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprü
che sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlos�enen 
Zeichnungen. 

§ 167. Für jeden ' nicht auf Gnrnd einer amt.Jichen Aufforderung gestellten 
Antrag des AnmeIders auf Abänderung der Beschreibung, der Patentansprüche, 
der Zeichnungen oder der Zusammenfassung (§ 9 1  Abs. 3) ist eine Gebühr von 
400 S zu zahlen. 

§ 1 68 .  ( 1 )  Die. Gebühren betragen für : 
l .  den Einspruch (§ 1 02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. die Besch'Y.erd,e (§ 70) im Verfahren 
o�ne Gegenpa�ei . . . . . . . . . .  : . . . . . . , . . . .  : . . . . . .  " . . . . . . . .  . 

mIt GegenparteI . . . . . . . . . . . . . • . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3, jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag . .  . 

4. die Berufung (§ 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5. a) den Antrag auf Eintragung des Vorbenützerrechtes (§ 23 

Abs. 4), auf Übertragung unter Lebenden (§ 33 Abs.  2 und 3), 
auf Eintragung einer Lizenz oder einer Lizenzübertragung 
(§§ 35 bis 37) eider auf eine der sonst im § 43 vorgesehenen 
Eintragungen in das Patentregister . . . . . . . . .  , . ,. . . . . . . . . . . 

b) den Antrag auf Eintragung einer Streitanmerkung (§ 45) . . .  . 

c) den Antrag auf Verlängerung der Frist für die Äußerung auf 
den Vorbescheid (§ 99 Abs. 4) . . .  , . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

d) den 'Antrag, die Bekanntmachung einer Patentanmeldung 
(§ 1 0 1  Abs. 4) mehr als drei Monate auszusetzen, für je 
angefangene drei Monate des die ersten drei Monate 
übersteigenden Zeitraumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

700 S; 

800 S; 
2 400 S ;  
2 600 S; 
4 000 S ;  

700 S; 
30b S; 

150 S; 

700 S; 

E n t w u r f  

für das zwölfte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 200 S, 
für das dreizehnte Jahr . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . '  . . . .  , . . . . . . . . . . . .  8 000 S, .. für das vierzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  700 S, 
für das fünfzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 700 S, 
für das sechzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  16 000 S, 
für das siebzehnte Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 000 S, 
für das achtzehnte Jahr . . . . . . . . . .  , . .  , . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  24 000 S. 

(4) Für Zusatzpatente, die nicht zu selbständigen Patenten erklärt werden 
(§ 28), ist die Jahresgebühr für die gesamte Geltungsdauer zu zahlen; sie beträgt 
4 500 S zuzüglich 350 S für die sechste und für jede folgende Seite der zur 
Auslegung gelangenden Beschreibung und Patentansprüche sowie 350 S für das 
dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen Zeichnungen. 

§ 167. entfällt. 

§ 168.  ( 1 )  Die Gebühren betragen für :  
l .  den Einspruch (§ 1 02) . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. die Beschwerde (§ 70) im Verfahren . 

ohne Gegenpartei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
mit Gegenpartei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  . 

3, jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag . . .  . 
4. die Berufung (§ 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

5. a) den Antrag auf Eintragung des Vorbenützerrechtes (§ 23 
Abs. 4), auf Übertragung unter Lebenden (§ 33 Ab,s. 2 und 3), 
auf Eintragung einer Lizenz oder einer Lizenzübertragung 
(§§ 35 bis 37) oder auf eine der sonst im § 43 vorgesehenen 
Eintragungen in das Patentregister . . . . . . . .  ' . ' . . . . . . . . . . .  . 

b) den Antrag auf Eintragung einer Streitanmerku�� (§ 45) . . .  . 

c) den Antrag auf Verlängerung der Frist für die Außerung auf 
den Vorbescheid (§ 99 Abs. 4) ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

d) den · Antrag, die Bekanntmachung einer Patentanmeldung 
mehr als drei Monate auszusetzen (§ 101 Abs. 4), für je 
angefangene drei Monate des die ersten drei Monate 
übersteigenden Zeitraumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

800 S ;  

900 S ;  
2 600 S ;  
2 900 S ;  
4 400 S ;  

800 S ;  
3 3 0  S ;  

170  S ;  

800 S ;  
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G e l t e n d e r  T e x t  

6. a) den Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 a 
Z 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  . 

b) den Antrag auf Erstattung eines Gutachten� gemäß §' 57 a Z 2, 
wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgege-
ben wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

c) den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2, 
wenn der Stand der Technik vom Patentamt ?u recherchieren 
ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 000 S; 

2 000 S; 

3 000 S. 

(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 bis 5 festgesetzten für jede 
Anmeldung und für jedes Patent zu zahlen, die einen Gegenstand der 
Beschwerde, der Berufung oder des Antrages bilden. 

(3) Die Entrichtung der an das Patentamt zu leistenden Gebühren, mit 
Ausnahme der Jahresgebühren (§ 1 66 Abs. 3 und 4) , ist durch Überreichung der 
urschriftlichen Einzahhmgs- oder Überweisungsbelege, gegebenenfalls der 
Ersatzbelege nachzuweisen. 

(4 ) Werden die Belege nicht innerhalb der zur N achreichung einzuräumenden 
Frist überreicht, so ist das Begehren zurückzuweisen; § 99 Abs. 5 und § 1 7 1  Abs. 1 
werden dadurch nicht berührt. 

(5) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1 Z 2) ist zurückzuerstatten, wenn die 
Beschwerde im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei 
durchgeführt worden ist. Von den im Abs. 1 unter Z 3 und 4 festgesetzten 
Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabtei
lung zu v:�rhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgev.:iesen oder das 
Verfahren eingestellt wird, ohne daß es zur mündlichen Verhandlung gekommen 
ist. Von den im Abs. 1 unter Z 5 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte 
zurückzuerstatten, wenn das Gesuch vor der Beschlußfassung zurückgezogen 
wird. Wenn im Falle des Abs. i Z 5 lit. d die Aussetzung nicht für die volle 
beantragte Dauer bewilligt wird und auf die bewilligte Dauer eine niedrigere 

. Gebühr als der eingezahlte Betrag entfällt, ist der Mehrbetrag zurückzuerstatten. 
Von der Gebühr gemäß Abs. 1 Z 6 lit. a und b sind 1 500 S, von der Gebühr 
gemäß Abs. 1 Z 6 1it. c 2 500 S zurückzuzahlen, wenn der Antrag zurückgewiesen 
oder vor der Zustellung des Gutachten� zurückgezogen worden ist. 
. {6} Durch Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Ausfertigun
gen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für 
Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen 

6. a) 

b) 

c) 

E n t w u r f  

deri Antrag auf Durchführung einer Recherche gemäß § 57 a 
Z 1 . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2, 
wenn der Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegec 
ben wird . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � .' . . . . .  . 
den Antrag auf Erstattung eines Gutachtens gemäß § 57 a Z 2, 
wenn der Stand der Technik vom Patentamt zu recherchieren 
ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 200 S ;  

2 200 S ;  

3 300 S. 

(2) Von diesen Gebühren sind die unter Abs. 1 Z 2 bis 5 festgesetzten für jede 
Anmeldung und für jedes Patent zu zahlen, die Gegenstand der Beschwerde, der 
Berufung oder des Antrages sind. 

(3) Die Beschwerdegebühr (Abs. 1 Z 2) ist zurückzuerstatten, wenn die 
Beschwerde ' im wesentlichen Erfolg hat und das Verfahren ohne Gegenpartei 
durchgeführt worden ist. Von den im Abs. 1 unter Z 3 und 4 festgesetzten 
Gebühren ist die Hälfte zurückzuerstatten, wenn der vor der Nichtigkeitsabtei
lung' zu verhandelnde Antrag oder die Berufung zurückgewiesen oder das 
Verfahren eingestellt wird, ohne daß es zur mündlichen Verhandlung gekommen 
ist. Von den im Abs. 1 unter Z 5 festgesetzten Gebühren ist die Hälfte 
zurückzuerstatten, wenn der Antrag vor der Beschlußfassung zurückgezogen 
wird. Wenn im Falle des Abs. 1 Z 5 lit. d die Aussetzung nicht für die volle 
beantragte Dauer bewilligt wird und auf die bewilligte Dauer eine niedrigere 
Gebühr als der eingezahlte Betrag entfällt, ist der Mehrbetrag zurückzuerstatten. 
Von der Gebühr gemäß Abs. 1 Z 6 lit. a und b sind 1 600 S, von der Gebühr 
gemäß Abs. 1 Z 6 lit. c 2 700 S zurückzuzahlen, wenn der Antrag zurückgewiesen 

. oder vor der Zustellung des Gutachtens zurückgezogen worden ist. 
(4) Durch Verordnung können besondere Gebühren für amtliche Ausfertigun

gen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und Beglaubigungen sowie für 
. Registerauszüge festgesetzt we·rden. Bei der Festsetzung des einzelnen 
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G' e I t e n d  e r T e x  t 

Gebührensatzes, der . 300 S nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche 
Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die 
Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 166 
Abs. 1 0  anzuwenden. 

(7) 'Sind durch eine Verordnung gemäß Abs. 6 Gebühren festgesetzt, so dürfen 
amtliche Ausfertigungen, Bestätigungen und Beglaubigungen erst nach 
Entrichtung der hierauf entfallenden Gebühren angefertigt und ausgefolgt 
werden . . Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Antrage, deren 
Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung auf Grund dieses Bundesgesetzes Z4r 
Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren nicht 
rechtzeitig entrichtet werden. Abs. 3 gilt sinngemäß. 

§ 169. Die Art der Einzahlung der im Wirkungsbereich des Patentamtes zu 
entrichtenden Gebühren ist mit Verordnung festzulegen, in der insbesondere zu 
bestimmen ist, wann eine an das Patentamt vorgenommene Zahlung von 
Gebühren als rechtzeitig gilt. Bei der Erlassung dieser VerÖrdnung ist einerseits 
auf die . den Einzahlern anstelle der Barzahlung zur Verfügung stehenden 
Zahlungsformen und anderseits auf eine einfache und kostensparende 
Kontrollmöglichkeit durch das Patentamt Bedacht zu nehmen: 

§ 1 7 1 .  (2) Der Präsident des Patentamtes hat die in den §§ 167 und 168 Abs. 1 
Z. 1 bis 4 und Z. 5 lit. c und d vorgesehenen Gebühren zu erlassen, wenn der 
Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist und decr Antrag oder das 
Rechtsmittel, für die die Gebühr zu entrichten wäre, nicht offenbar mutwillig 
oder aussichtslos erscheint. 

E n t w u r f  

Gebührensatzes, der 330 S nicht übersteigen darf, ist der ' für die amtliche 
Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die 
Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder Blätter abhängt, ist § 1 66 
Abs. 10 anzuwenden. 

(5) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung 
eine amtliche Veröffentlichung auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Folge hat, 
sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühre� nicht rechtzeitig 
gezahlt werden. 

§ 169. Die Art der Einzahlung der 1m Wirkungsbereich des Patentamtes zu 
zahlenden . Gebühren sowie des Zahlungsnachweises ist mit Verordnung 
festzulegen, in der insbesondere zu bestimmen ist, wann eine Zahlung als 
rechtzeitig gilt. Bei der Erlassung dieser Verordnung ist einerseits auf die den 
Einzahlern anstelle der Barzahlung zur Verfügung stehenden Zahlungsformen 
und anderseits auf eine einfache und kostensparende KOritrollmöglichkeit durch 
das Patentamt Bedacht zu nehmen. 

§ 1 7 1 .  (2) Der Präsident des Patentamtes hat die im § 168 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 
Z 5 lit. c und d vorgesehenen Gebühren zu erlassen, wenn der -Antragsteller seine 
Mittellosigkeit nachweist und der Antrag oder das Rechtsmittel, für die die 
Gebühr zu zahlen wäre, nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint. 

Änderung des Gebührenausmaßes 

§ 172 a. ( 1  ) Werden die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über das Ausmaß 
von Gebühren geändert, so sind die neuen Bestimmungen unbeschadet der Abs. 2 
und 3 auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmungen geleistet werden, oder vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen 
geleistet werden, aber für Anträge bestimmt sind, die nach dem Inkrafttreten 
dieser Bestimmungen überreicht werden. 

(2) Die erste Jahresgebühr und die Jahresgebühr für Zusatzpatente sind in der 
Höhe zu zahlen, die in den jeweiligen Beschlüssen gemäß § 10 1  Abs. 1 angegeben 
ist. 
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G e l t e n d e r  T e x t  

VI. VOLLZIEHUNG 

§ 1'73. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1 .  hinsichtlich §' 51 die Bundesregierung, 

' 

2. hinsichtlich § 1 8, § 29 Abs. 4, soweit. er die Entscheidung über die 
Entschädigungsklage betrifft, § 42, § 49 Abs. 4 und §§ 1 47 bis 1 56 und 
§§ 1 58 bis 162 sowie § 16<j. und § 165 der Bunde'sminister für Justiz, 

3. hinsichtlich § 24 Abs. 2 der Bundes�in:i;;ter für Finanzen'iin Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem 
Bundesminister für Landesverteidigung, 

4. , hinsichtlich § 74 Abs. 2 und 3, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, 
sowie hinsichtlich § 1 26 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie u,nd der Bundesminister für Justiz, 

5. (aufgehoben) 
6. hinsichtlich § 56 und § 1 70 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie und der Bundesminister für Finanzen, 
7.  hinsiChtlich § 168 Abs. 6 der' Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
8. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Indu,strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten, 

9. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

E n tw u r f  -
00 

(3) Gestundete Gebühren sind in dem Ausmaß zu zahlen, das zur Zeit der 
Stundungs bewilligung in Geltung stand. 

I 

VI. VOLLZIEHUNG UND INKRAFTTRETEN 

§ 1 73. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut :  
1 .  hinsichtlich § 5 1  die Bundesregierung, 
2. hinsichtlich §§ 1 8 ,  29 Abs. 4, soweit er die Entscheidung über die 

Entschädigungsklage betrifft, §§ 42, 49 Abs. 4, §§ 147 bis 1 56, 1 5 8  bis 1 62, 
1 64 und 165 der Bundesminister für Justiz, 

3. hinsichtlich § 24 Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen im Einvem�hm(m-- 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem � 
Bundesminister für Landesverteidigung, '" 

4. hinsichtlich § 74 Abs. 2 und 3, soweit er die Bestellung der Richter betrifft, 0-
sowie hinsichtlich § 1 26 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen� � 
heiten und der Bundesminister für Justiz, � 

;:;> 
.(IQ 

5. hinsichtlich §§ 56 und 1 70 der Bundesminister 
Angelegenheiten und der Bundesminister für Finanzen, 

für wirtschaftliche g 

6. hinsichtlich § 168  Abs. 4 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

7. hinsichtlich § 57 Abs. 2 der Bundesminister für wirtschaftliche Angelege�
heiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten, 

8. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

i 

§ 1 74.  (1)  Die §§ 21 ,  60 Abs. 4 und 5, § 64 Abs. 3 und 4, §§ 68, 78 Abs. 1 ,  §§ 79, 
89 Abs. 1, §§ 90, 94 Abs. 2, § 9.9 Abs. 5, § 166 Abs. 3 und 4, §§ 1 68, 169, 1 7 1  
Abs. 2, die Überschrift des § 172  a, § 1 72 a, die Überschrift des VI. Abschnittes 
sowie § 1 73 in der Fassung 'des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1992 treten mit 
Beginn des vierten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1992 folgenden Monats in Kraft. 

(2) § 167 tritt mit Ende des dritten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1992 folgenden Monats außer Kraft . . 
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G e l  t e n d  er T e x  t E n t w u r f  

MARKENSCHUTZGESETZ 

§ 18 .  ( 1 )  Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 800 S 
und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 200 S, sofern das 
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; 
für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 260 S. 

(2) Vor der Registrierung einer' Marke sind nach Aufforderung eine 
Schutzdauergebühr von 1 800 S u.nd ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentli
chung (§ 1 7  Abs. 4) zu zahlen. Die Höhe des Druckkostenbeitrages hat sich nach 
dem Umfang der Veröffentlichung zu richten und ist durch Verordnung 
festzusetzen (§ 70 Abs. 1 ) .  

(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer Marke nach dem 
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBI. 
Nr. 400/1973, in der jeweils geltenden Fassung ist neben der an das 
Internationale Büro zu entrichtenden Gebühr eine Inlandsgebühr von 1 1 00 S zu 
zahlen. 

§ 40. ( 1 )  Für die Beschwerde ist eine Gebühr von 800 S für' jede angemeldete 
oder registrierte Marke, derentwegen Beschwerde- erhoben wird, Zu entrichten. 
Für jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag (§ 37) ist eine 
Gebühr von 2 600 S, für die Berufung (§ 39) eine Gebühr von 4 000 S für jede 
Marke, auf die sich der Antrag (die Berufung) bezieht, zu entrichten. 

§ 42. ( 1 )  Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf 
das Verfahren die §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 1 1 2 bis 1 26, 1 27 Abs. 1 ,  
2 ,  4 und 5 ,  § 128  erster Satz, §§ 1 29 bis 1 33 Abs. 2 ,  §§ 1 34 und 1 35, 1 37 bis 1 45 
und 1 69 des Patentgesetzes, 1 970, BGBI. Nr. 259,.in der jeweils geltenden Fassung 
sinngemäß anzuwenden ; die im § 1 32 Abs .  1 lit. b des Patentgesetzes 1970 
vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 Abs, 1 ) .  

(2) Die Entrichtung der an  das Patentamt zu leistenden Gebühren, mit 
'Ausnahme der Gebühr nach § 1 9  Abs . 2, ist dUrch Überreichung der 
urschriftlichen Einzahlungs- oder Überweisungsbelege, ' gegebenenfalls der 
Ersatzbelege nachzuweisen. Werden die Belege nicht innerhalb der zur 
Nachreichung einzuräumenden Frist überreicht, so ist das Begehren zurückzu
weIsen. 

(3) Die im § 1 7  Abs. 4, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen 
Veröffentlichungen erfolgen im Ös,terreichischen Markenanzeiger. Die Bewilli -

§ 18 .  ( 1 )  Für die Anmeldung einer Marke sind eine Anmeldegebühr von 950 S 
und eine Klassengebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 220 S, sofern das 
Verzeichnis der Waren und Di.enstleistungen nicht mehr als drei Klassen umfaßt; 
für jede weitere Klasse erhöht sie sich um je 290 S. 

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind nach Aufforderung eine 
Schutzdauergebühr von 2 000 S und ein Druckkostenbeitrag für die Veröffentli
chung (§ 17Abs. 4) zu zahlen. Die Höhe des Druckkostenbeitrages hat sich nach 
dem Umfang der Veröffentlichung zu richten und ist durch Verordnung 
festzusetzen (§ 70 Abs. 1 ) .  

(4) Für den Antrag auf internationale Registrierung einer , Marke nach dem 
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, BGBI. 
Nr. 400/1973, in der jeweils geltenden Fassung ist neben der an das 
Internationale Büro zu zahlenden Gebühr eine Inlandsgebür von 1 200 S zu 
zahlen. 

§ 40. ( 1 )  Für die Beschwerde ist eine Gebühr von 900 S für jede angemeldete 
oder registrierte Marke, derentwegen Beschwerde erhoben wird, zu zahlen. Für 
jeden vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden Antrag (§ 37) ist eine 
Gebühr von 2 900 S, für die Berufung (§ 39) eine Gebühr von 4 400 S für jede 
Marke, auf die sich der Antrag (die Berufung) bezieht, zu zahlen. 

§ 42. ( 1 )  Im übrigen sind, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf 
das Verfahren die §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 1 1 2 bis 1 26, 1 27 Abs. 1 ,  
2, 4 und 5 ,  § 1 28 erster Satz, §§  1 29 bis 1 33 Abs. 2 ,  §§  1 34, 1 35, 1 37 bis 1 45, 1 69 
sowie 1 72a Abs. l des Patentges�tzes 1 970, BGBI. · Nr. 259, in der jeweils 
geltenden Fassurig sinngemäß anzuwenden ; die im § 1 32 Abs. 1 lit. b des 
Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der Anmeldege-
bühr (§ 1 8  Abs, 1 ) .  ' 

(2) Die im § 1 7  Abs. 4, im § 28 Abs. 6 und im § 29 Abs. 2 vorgesehenen 
Veröffentlichungen erfolgen im Österreichischen Markenanzeiger. Die Bewilli-
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G e l t e n d e r  T e x t  

gung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Markenanzeiger zu 
verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird. 

(4) Bringt der auf Löschung belangte Markeninhaber innerhalb der ihm 
gesetzten Frist keine Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung die 
begehrte Löschung der Marke oder Einschränkung des Waren- oder 
Dienstleistungsverzeichnisses ohne weiteres Verfahren zu verfügen. 

§ 6 1 .  ( 1 )  Wer als Vertreter vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent
und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Inland haben. Er hat J 

seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht darzutun, die in 
Urschrift oder in beglaubigter' Abschrift vorzülegen ist. Sind mehrere Personen 
bevollmächtigt, so ist auch jeder einzelne allein zur Vertretung befugt. 

(2) Schreitet ein Vertreter ohne Vallmacht ein, so ist die von ihm 
vorgenommene· Verfahrenshandlung nur unter der Bedingung wirksam, daß er 
innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht 
vorlegt. 

(3) Wer im Inland keine Niederlassung hat, kann Rechte aus diesem 
Bundesgesetz vor der Rechtsabteilung nur geltend machen, wenn er einen im 
Inland wohnhaften Vertreter' hat. Vor der Beschwerdeabteilung, der 
Nichtigkeitsabteilung und dem Obersten Patent- und Markensenat kann er diese 
Rechte nur geltend machen, weim er durch einen inländischen Rechtsanwalt, 
einen inländischen Patentanwalt oder einen inländischen Notar vertreten ist. 

(4) Wird ein inländischer Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar zur 
Vertretung vor dem Patentamt bevollmächtigt, so ermächtigt ihn die Vollmacht 
kraft Gesetzes, alle Rechte aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und Nor 
dem Obersten Patent- und Markensenat geltend zu rriächen, insbesondere eine 
Marke anzumelden, Anträge einzuschränken oder zurückzuziehen, auf 
M�rkenrechte zu verzichten, von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnde 
Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen und zurückzunehmen, ferner 
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gung der Wiedereinsetzung ist im Österreichischen Mark.enanzeiger zu 
verlautbaren, wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt wird. 

(3) Bringt der auf Löschung belangte Markeninhaber innerhalb der ihm 
gesetzten Frist keine ' Gegenschrift ein, so hat die Nichtigkeitsabteilung die 
begehrte Löschung der Marke oder Einschränkung des Waren- oder 
Dienstleistungsverzeichnisses ohne weiteres Verfahren zu verfügen. 

§ 6 1 .  ( 1 )  Wer als Vertretet vor dem Patentamt oder vor dem Obersten Patent
und Markensenat einschreitet, muß seinen Wohnsitz im Inland haben ; für 
Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare gelten allerdings die berufsrechtlichen 
Vorschriften. Der Vertreter hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche 
Vollmacht darzutun, die in Urschrift oder in ordnungsgemäß beglaubigter 
Abschriftvorzulegen ist. Sind mehrere Personen bevollmächtigt, so ist ;tl,lch jeder 
einzelne allein zur Vertretung befl.lgt. 

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder. Notar ein, so ersetzt die 
Berufung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 

(3) Schreitet ein Vertreter ohne Vollmacht ein oder, im Fall des Abs. 2, ohne 
sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung zu berufen, so ist die vom ihm 
vorgenommene Verfahrenshandlung nur. unter der Bedingung wirksam, daß er 
innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist eine ordnungsgemäße Vollmacht 
vorlegt oder sich auf die ihm erteilte Bevollmächtigung beruft. 

(4) Wer im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung hat, kann Rechte aus 
diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt nur geltend machen, wenn er einen 
Vertreter hat, der die Erfordernisse des Abs. 1 erfüllt. Vor der Beschwerdeabtei -
lung und vor der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes sowie vor dem Obersten 
Patent- und Markensenat kann er diese Rechte nur geltend machen, wenn er 
durch einen Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar vertreten ist. 

(5) Die einem Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar zur Vertretung vor dem 
Patentamt erteilte Bevollmächtigung ermächtigt ihn kraft Gesetzes, alle Rechte 
aus diesem Bundesgesetz vor dem Patentamt und vor dem Obersten Patent- und 
Markensenat geltend zu machen, insbesondere Marken anzumelden, Anmeldun-, 
gen zurückzuziehen, auf Markenrechte zu verzi�hten, von der Nichtigkeitsabtei
lung zu behandelnde Anträge sowie Rechtsmittel einzubringen urid zurückzuzie
hen, ferner Vergleiche zu schließen, Zustellungen aller Art sowie amtliche 
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G e l t e n d e r  T e x t  

Vergleiche zu schließen, Zustellungen aller Art sowie amtliche Gebühren und die 
vo� Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertreterkösten anzunehmen sowie 
einen Stellvertreter zu bestellen. 

(5) Die Vollmacht gemäß Abs. 4 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht und auf 
die Vertretung in einem bestimmten Verfahren beschränkt werden. Sie wird 
jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung 
in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(6) Ein Vertreter, der nicht inländischer Rechtsanwalt, Patentanwalt oder 
Notar ist, bedarf zur Löschung einer Marke gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 einer 
ausdrücklichen Ermächtigung. 

' 

§ 69. (1) Eine Verwaftungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwal
tungsbehörde oder in Orten, für die eine Bundespolizeibehörde besteht, von 
dieser mit Geld bis zu 1 000 S oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen, 
wer auf dem Gebiet des Marke�schutzes, ohne zur berufsmäßigen Parteienvertre
tung in Angelegenheiten der in Betracht ·· kommenden Art befugt zu sein, 
gewerbsmäßig für das Verfahren vor inländischen oder ausländischen Behörden 
schriftliche Anbringen oder Urkunden verfaßt, einschlägige Auskünfte erteilt, bei 
inländischen Behörden als Bevollmächtigter von Parteien einschreitet oder sich zu 
einer dieser Tätigkeiten in schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen anbietet 
(Winkelschreiber) . 

§ 70. ( 1 )  Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere 
Gebühren' für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und 
Beglaubigungen, für Registerauszüge und für schriftliche Auskünfte aus 
amtlichen Unterlagen festgesetzt werden. Bei der Festsetzung des einzelnen 
Gebührensatzes, der 1 1 00 S nicht übersteigen darf, ist der für die amtliche 
Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu berücksichtigen. Soweit die 
Gebühren von der Zahl der Seiten abhängig sind, ist für die Berechnung § 1 66 
Abs. 1 0  des Patentgesetzes 1 970 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Sind durch eine Verordnung gemäß Abs. 1 Gebühren festgesetzt, so dürfen 
amtliche Ausfertigungen erst nach Entrichtung der hierauf entfallenden 
Gebühren angefertigt und ausgefolgt werden: Anträge auf amtliche Veröffentli
chungen und solche Anträge, deren Bewilligung eine amtliche Veröffentlichung 

. auf Grund einer das Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge hat, sind 
zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden Gebühren oder Druckkostenbei
träge nicht entrichtet werden. 

E n tw u r f  

Gebühren und die vom Gegner zu erstattenden Verfahrens- und Vertretungsko
sten anzunehmen sowie einen Stellvertreter zu bestellen. 

(6) Die Bevollmächtigung gemäß Abs. 5 kann auf ein bestimmtes Schutzrecht 
und auf die Vertretung in einem bestimmten Verfahren besch�änkt werden. Sie 
wird jedoch weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine 
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit aufgehoben. 

(7) Soll ein Vertreter, der nicht Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Notar ist, 
auch ermächtigt sein, auf eine Marke ganz oder zum Teil zu verzichten, so muß er 
hiezu ausdrücklich bevollmächtigt sein. 

§ 69. ( 1 )  Wer auf dem Gebiet des Markenschutzes, ohne im Inland zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung in solchen Angelegenheiten befugt zu sein, 
gewerbsmäßig 

1 .  für das Verfahren vor inländischen oder ausländischen Behörden schriftliche 
Anbringen oder Urkunden verfaßt, 

2. Auskünfte erteilt, 
3. vor inländischen Behörden Parteien vertritt oder 
4. sich zu einer der unter Z 1 bis 3 erwähriten Tätigkeiten anbietet, 

macht sich der Winkelschreiberei schuldig und ist von der Bezirksverwaltungsbe
hörde mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 S zu bestrafen. 

§ 70. ( 1 )  Durch Verordnung können Druckkostenbeiträge sowie besondere 
Gebühren für amtliche Ausfertigungen, Veröffentlichungen, Bestätigungen und 
Beglaubigungen sowie für Registerauszüge festgesetzt werden. Bei der 
Festsetzung des einzelnen Gebührensatzes, der 1 200 S nicht übersteigen darf, ist 
der für die amtliche Tätigkeit erforderliche Arbeits- und Sachaufwand zu 
berücksichtigen. Soweit die Höhe der Gebühren von der Zahl der Seiten oder 
Blätter abhängt, ist § 1 66 Abs. 1 0  des Patentgesetzes 1 970, BGBI. Nr. 261, in 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 

.(2) Anträge auf amtliche Veröffentlichungen und Anträge, deren Bewilligung ' 
eine amtliche Veröffehtlichung auf Grund einer das Markenrecht regelnden 
Vorschrift zur Folge hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf entfallenden · 
Gebühren oder Druckkostenbeiträge nicht gezahlt werden . 
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IX .. ABSCHNITT 

Vollziehung 

',,-

E n t� u r f  

IX. ABSCHNITT 

Vollziehung und Inkrafttreten 

§ 72. § 1 8  Abs. l, 2 und 4, § 40 Abs. 1, §§ 42, 61,  69 Abs. 1, § 70 sowie die 
Überschrift des IX. Abschnittes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI, 
Nr. XXX/1992 treten mit Beginn des vierten auf die Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1992 folgenden Monats in Kraft. 

PATENTVERTRÄGE-EINFÜHRUNGSGESETZ 

§ 5. (3) Werden gemäß Abs. 1 oder 2 erforderliche Übersetzungen nicht 
fristgerecht beim Österreichischen Patentamt eingereicht, werden Formgebre
chen der Übersetzung (§ 2 1 )  trotz Aufforderung nicht innerhalb der zu ihrer 
Behebung gesetzten Frist behoben oder wird die Entrichtung der Gebühr nicht 
ordnungsgemäß (§ 1 68 Abs. 3 PatG) innerhalb der zur Nachreichung der Belege 
eingeräumten Frist nachgewiesen, so gelten die Wirkungen des europäischen 
Patentes als von Anfang an nicht eingetreten. In der Aufforderung zur 
Nachreichung der Belege ist der zu zahlende Betr�g anzugeben. 

§, 13. (3) Der Antrag auf Erstellung 'des Rech�rchenberichtes unterliegt einer 
Gebühr im Ausmaß de� Anmeldegebühr (§ 166 Abs. 1 PatG) . § 168 Abs. 3 und 4 
PatG findet Anwendung. 

§ 15.  (2) Für jede Anmeldung gemäß Abs. 1 ist spätestens am Tag ihrer 
Einreichung eine Übermittlungsgebühr in der Höhe der Anmeldegebühr (§ 1 66 
Abs. 1 PatG) zu zahlen. § 168 Abs. 3 und 4 PatG ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 16. (4) Zut Nachreichung von Belegen über Gebührenzahlungen gemäß 
Abs. 2 und 3 ist eine Nachfrist von zwei Monaten zu setzen. § 168 Abs. � PatG 
findet Anwendung. 

§ 1 9. (6) Die Entrichtung von Gebühren gemäß den Abs. 1 bis 5 gilt erst als 
erfolgt, wenn sie gemäß § 168 Abs. 3 PatG nachgewiesen ist. 

§ 22. ( 1 )  Für jede in diesem Bundesgesetz vorgesehene Veröffentlichung einer 
Übersetzung oder ihrer Be.t:ichtigung ist eine Veröffentlichungs gebühr im 
Ausmaß der Jahresgebühr für das erste Jahr (§ 166 Abs. 3 �atG) 'zu entrichten. 

§ 5. (3) Wird die Frist (Abs. 1 und 7) zur Einreichung der erforderlichen 
. Übersetzung und zur Zahlung der Veröffentlichungs gebühr nicht eingehalten, 

werden innerhalb der hiefür einzuräumenden Frist die vollständige Zahlung einer 
nur teilweise entrichteten Veröffentlichungs gebühr nicht nachgeholt, die Zahlung 
der Veröffentlichungsgebühr nicht ordnungsgemäß nachgewiesen (§ 169 PatG) 
oder sonstige Formalmängel nicht behoben, so gelten die Wirkungen des 
europäischen Patentes als von Anfang an nicht eingetreten. 

§ 13 .  (3) Der Antrag auf Erstellung des Recherchenberichtes unterliegt einer 
Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (§ 1 66 Abs. 1 PatG). Die Zahlung der 
Gebühr ist ord�ungsgemäß nachzuweisen (§ 1 69 PatG). 

§ 15. (2) Für jede Anmeldung gemäß Abs. 1 ist spätestens am Tag ihrer 
Einreichung eine Übermittlungsgebühr in der H9he der Anmeldegebühr (§ 166 
Abs. 1 PatG) zu zahlen. Die Zahlung der Gebühr ist ordnungsgemäß 
nachzuweisen (§ 1 69 PatG). 

§ 16. (4) Ist die rechtzeitige Zahlung von Gebühren gemäß Abs. 2 und 3 nicht 
ordnungsgemäß nachgewiesen worden (§ 1 69 PatG), so ist eine Nachfrist vori 
zwei Monaten zu setzen. 

§ 19. (6) Die Zahlung von Gebühren gemäß den Abs. 1 bis 5 gilt erst als erfolgt, 
wenn sie ordnungsgemäß nachgewiesen wurde (§ 169 PatG) . 

§ 22.  ( 1 )  Für jede in diesem Bundesgesetz vorgesehene Veröffentlichung einer 
Übersetzung oder ihrer Berichtigung ist eine Veröffentlichungs gebühr zu zahlen. ' 
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G e l t e n d e r  T e x t ' 

(2) Bei der Gebührenbemessung treten dabei an die Stelle der sechsten und 
jeder folgenden Seite der zur Auslegung gelangenden Beschreibung und des 
dritten und jedes folgenden Blattes der dieser Beschreibung ange'schlossenen 
Zeichnungen die entsprechenden Seiten und Blätter der eingereichten 
Übersetzung, § 166 Abs, 1 0  PatG ist anzuwenden. 

(3) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr ist gemäß § 168  Abs. 3 PatG 
nachzuweisen. Die Veröffentlichurigsgebühr gilt erst nach Erbringung dieses 
Nachweises als entrichtet. 

§ 25.  Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich europäischer Patentanmeldungen 
und Patente mit dem Inkrafttreten des EPÜ für die Republik Österreich (Art. 169 
EPÜ), hinsichtlich internationaler Anmeldungen mit dem Inkrafttreten des peT 
für die Republik Österreich (Art. 63 peT) in Kraft. 

E n t w u r f  

(2) Die Veröffentlichungsgebühr beträgt 1 600 S zuzüglich ,350 S für die sechste 
und für jede folgende Seite der eingereichten Übersetzung oder ihrer Berichtigung 
sowie 350 S für das dritte und für jedes folgende Blatt der angeschlossenen 
Zeichnhngen. § 166 Abs. 1 0  PatG ist anzuwenden. 

(3) Die Zahlung' der Veröffentlichungsgebühr gilt erst als erfolgt, wenn sie 
ordnungsgemäß nachgewiesen wurde (§ 1 69 PatG). . 

§ 25. ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich europäischer Patentanmeldun
gen und Patente mit dem Inkrafttreten des EPÜ für die Republik ' Österreich 
(Art. 1 69 EPÜ), hinsichtlich internationaler Anmeldungen mit dem Inkrafttreten 
des peT für die Republik Österreich (Art. 63 peT) in Kraft. 

(2) § 5 Abs. 3; § 1 3  Abs. 3, § 1 5  Abs. 2, § 1 6  Abs. 4, § 1 9  Abs. 6, §§ 22 sowie 25 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1992 treten mit Beginn 
des vierten auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1992 
folgenden Monats in Kraft. 

/ 

-I>
'" 
..... . 
P
(1) 
.... 
tl:I 
�. 
;;;-

[Jt:/ 
(1) 
'" 

N 
t..J 

491 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
23 von 23

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




